
Vorsitzender Langer eröffnet die 9. Sitzung des Schulausschusses und führt Schulleiter Gerd Feld als 
beratendes Mitglied nach § 85 Abs. 2 SchG in den Schulausschuss ein. Er verpflichtet Herrn Feld in 
feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung seiner Aufgaben. Über die 
Verpflichtung wird eine separate Verpflichtungserklärung gefertigt. 
Vorsitzender Langer stellt fest, dass die Einladung zur 9. Schulausschusssitzung form- und fristgerecht 
ergangen und der Ausschuss beschlussfähig ist.  


